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Gemeinde Schinznach-Bad; Gestaltungsplan "Residenzen"; Genehmigung- Publi­
kation; Auftrag an Abteilung Raumentwicklung 

Sachverhalt 

1. Verfahren 

1.1 Verfahrensdaten 

Vorprüfungsber icht 26. Apri l 2010 
Öffent l iche Auf lage 1 9 . M ä r z 2 0 1 2 bis 17. Apri l 2012 
Beschluss Gemeinderat 1 2 August 2013 
Ablauf der Beschwerdefr ist 23. September 2013 
Eingereicht zur Genehmigung 27. September 2013 

Die Ver fahrensvoraussetzungen für die Genehmigung sind erfüllt. 

1.2 Zuständigkeit zur Genehmigung 

Das Depar tement Bau, Verkehr und Umwel t ist gemäss § 27 Abs . 1 Baugesetz (BauG) für 
die Genehmigung der eingereichten Vor lage zuständig. 

1.3 Rechtsschutzverfahren 

Zur Vor lage ist eine Beschwerde eingereicht worden. Aus dem Beschwerdever fahren 
ergibt sich fo lgende Änderung der Vor lage: 

• § 6 Abs. 6 der Sondernutzungsvorschr i f ten (SNV) wird ersatzlos aufgehoben 

Die Genehmigung erfolgt koordiniert mit dem Beschwerdeentscheid. 

2. Nutzungsplanung Siedlung als Grundlage der Vorlage 

Die Vor lage stützt sich auf die rechtskräft ige Nutzungsplanung Siedlung ab Das Gebiet 
liegt in der Kurbauzone. 

3. Die Vorlage im Überblick 

3.1 Vorlage 

Ziel des Gesta l tungsplans ist es, im Sinne einer identitätssti f tenden Ergänzung zur beste­
henden Anlage der Bad Schinznach A G eine gute städtebaul iche Situation für Residen­
zen zu schaf fen. Zudem soll eine hohe Frei raum- und Architekturqual i tät sowie eine qute 
Kur- und Wohnqual i tä t erreicht werden. 

Der Gesta l tungsplan scheidet vier Baubereiche für Hochbauten aus. Ebenfal ls festgeleqt 
ist ein Baubereich für unterirdische Bauten. Der Gestal tungsplan legt Fusswegverb indun-
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gen Nord-Süd wie auch Ost -West fest und bezeichnet die Lage für die Tiefgaragenzufahrt 
und die ober i rd ischen Besucherparkplätze. 

Die wicht igen Freiräume und deren Funkt ionen sind im Gesta l tungsplan fixiert (Plan und 
§§ 8 bis 10 Sondernutzungsvorschr i f ten) . 

Für die Hochbauten gelten maximale Gebäudehöhen von 11,50 m (Baufeld B) bis 
12,50 m (Baufelder A und D). Al le Wohnungen müssen zwingend über ein modulares 
Service- und Dienst le istungsangebot ver fügen. Dieses Angebot gilt als Voraussetzung für 
die Wohnnu tzungen . Diese Bindung der Wohnnu tzung an das Dienst le istungsangebot 
des Kurbetr iebs gemäss § 6 Abs . 2 bis 4 SNV ist im Grundbuch anzumerken. 

§ 7 der Sondernutzungsvorschr i f ten formuliert die archi tektonischen und städtebaul ichen 
Anforderungen an die Bauten. Für das Gesamtkonzept ist das bestehende Richtkonzept 
wegwe isend . 

Der Gestal tungslplan enthält auch Vorgaben zu ökologischen Massnahmen (§ 14 SNV) 

Energienutzung (§ 15 SNV) und Lichtemissionen (§ 16 SNV). 

3.2 Gegenstand der Genehmigung 

Zu genehmigen sind die verbindl ichen Inhalte fo lgender Planungsmit te l : 

• Gesta l tungsplan "Res idenzen" bestehend aus 
- Situat ion 1 : 500 

- Sondernutzungsvorschr i f ten 

Erwägungen 

4. Beurteilung der Vorlage 

4.1 Überprüfungsbefugnis 

Die Genehmigungsbehörde prüft die Nutzungspläne auf Rechtmässigkei t auf Übere in­
s t immung mit den kantonalen Richtplänen und den regionalen Sachp länen 'sowie auf an ­
gemessene Berücksicht igung der kantonalen und regionalen Interessen (§ 27 Abs 2 
Baugesetz, BauG). Dazu gehören nament l ich die Anforderungen nach § 21 Bauqesetz 

4.2 Raumplanerische Beurteilung 

4.2.1 Allgemeines/Städtebau 

Mit der vor l iegenden Planung wird die Grundlage geschaf fen, um den s iedlungsnahen Be­
reich der bestehenden Kurbauzone einer Wohnnutzung mit Betreuungsmögl ichkei t zuzu­
führen. Die Bebauungsabsicht wurde mit einer Bebauungsstudie abgeklärt. 

Aus Sicht der Siedlungsentwick lung und Siedlungsgestal tung ist die Nutzung d ieses 
Areals durch gestal ter isch gut in die Landschaft e ingepasste Wohnbauten mögl ich Der 
bestehende Siedlungsbereich wird kompakt erweitert ohne dadurch die angrenzende 
landschaft l iche und parkart ige Situation wesent l ich zu beinträcht igen. 

Bezügl ich der Ortsentwicklung in der Nähe der Bahnstat ion kann diese zusätzl iche Nut­
zung, die auch zusatz l iche Frequenzen im Bereich der Haltestelle bringt einen posit iven 
Effekt haben. 
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Die Vorschr i f ten zur Gestal tung sind Standort- und sachgerecht . Sie legen die Grundlage 
für eine gute Uberbauung. Die Gesamtqual i tät hängt wesent l ich von der entsprechenden 
Umsetzung im Baubewi l l igungsverfahren ab. Zur Sicherung der Zielsetzung ist für jede 
Bauetappe auf Kosten des Gesuchstel lers die Ste l lungnahme einer unabhängigen Fach­
person einzuholen. Diese wird durch den Gemeinderat best immt. Damit kann die Ge­
samtqual i tät gemäss Richtkonzept sichergestel l t werden. 

4.2.2 Erschliessung/Lärm 

Die Erschl iessung ist einfach und nachvol lz iehbar. Die Vorgabe, dass die Parkierung (mit 
Ausnahme der Besucherparkplätze) ausschl iessl ich in den Einstel lhal len zu erfolgen hat 
ist ein wesent l iches Element der Überbauungsqual i tät . Die Besucherparkplätze sind ge­
mäss § 12 SNV mit e inem sickerfähigen Belag auszustat ten und müssen gestal ter isch gut 
in den Ubergangsbere ich bez iehungsweise in die Begegnungszone integriert werden. 

Auch die Fusswegerschl iessung ist sachgerecht und erfüllt die Anforderungen des Fuss-
und Wanderweggesetzes . Die Fusswegverb indung Nord-Süd ist behindertengerecht und 
in e iner minimalen Breite von 2 m zu erstel len (§ 13 SNV) . 

Die Behandlung des Lärmaspekts ist verständl ich und nachvol lziehbar. Mit einer lärmge­
recht konzipierten Überbauung ist an dieser Bahnlinie in Verb indung mit dem Minergie-
Standard (kontroll ierte Wohnraumlü f tung) eine recht gute Wohnqual i tä t mögl ich. Die Son­
dernutzungsvorschr i f ten schreiben bei Neubauten Minergie-Standard oder eine gleichwer­
tige Lösung vor. 

4.2.3 Freiraum/Begegnungszone/Ökologische Massnahmen 

Auf dem Areal bef indet sich heute eine Wiese, welche von der SBB-Lin ie und der 
Badstrasse beziehungsweise dem Badwald begrenzt wi rd . Beim Badwald handelt es sich 
gemäss Zonenplan der Gemeinde Schinznach-Bad um einen geschützten Wa ld (Natur­
schutzzone Wald ) , dieser liegt im Auengebie t von kantonaler Bedeutung, landschafts­
räumlich gehört die Wiese zum Park der Kuranlage, verleiht der Anlage den nötigen 
grosszügigen Freiraum und erlaubt S ichtbeziehungen zwischen der Siedlung Schinznach-
Bad und dem Aareraum beziehungsweise dem Auenwa ld . 

Die auf dem Gestal tungsplan basierenden Wohnbau ten l iegen gestaffelt nebeneinander 
und behindern Sichtbeziehungen zwischen Dorf und Aareraum und die Grosszügigkei t 
der Parkanlage wird geschmälert . Anderersei ts lässt die Stel lung der Bauten grosszügige 
Zwischenräume (Frei räume) zu. Die Fest legungen in den Sondernutzungsvorschr i f ten s i ­
chern eine gute Freiraumqual i tät und sind sachgerecht . Wicht ig ist die Vorgabe, dass mit 
dem Baugesuch ein detail l iertes Umgebungskonzept durch einen ausgewiesenen Land­
schaf tsarchi tekten einzureichen ist. 

4.2.4 Energie 

Gemäss § 15 S N V wird der Minergie-Standard oder eine energet isch und ökologisch 
gle ichwert ige Lösung angestrebt. Diese Vorgabe unterstützt die Bestrebungen des Kan­
tons Aargau bezügl ich Energieeff iz ienz (vgl. Gesamtstrategie/energieAargau vom Juni 
2006) . 

4.3 Gesamtbeurteilung 

Die Vor lage erfüllt die gesetzl ichen Voraussetzungen für die Genehmigung. 
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Beschluss 

1. 

Der Gestal tungsplan "Res idenzen" der Gemeinde Schinznach-Dor f vom 12. August 2013 
wird, bereinigt durch den Beschwerdeentscheid , genehmigt . 

2. 

Die Abtei lung Raumentwick lung wird mit der Publ ikat ion im Amtsblat t beauftragt, e in­
schl iessl ich der Änderungen aus dem Rechtsschutzver fahren. 

Rechtsmittelbelehrung 

1. 

Gegen diesen Genehmigungsentscheid kann beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau Obere 
Vorstadt 40, 5000 Aarau, Beschwerde geführt werden. 

2. 

Die nicht erstreckbare Beschwerdefrist von 30 Tagen beginnt mit der Publikation im Amtsblatt des 
Kantons Aargau zu laufen. 

Bei der Berechnung der Beschwerdefrist wird der Tag der Publikation nicht mitgezählt. Die Frist 
steht still vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15 Juli bis 
und mit dem 15. August und vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. 

3. 

Beschwerdeentscheide können innert gleicher nicht erstreckbarer Frist - neben dem Genehmi­
gungsentscheid - gesondert mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden, sofern sie 
durch den Genehmigungsentscheid nicht abgelöst worden sind. 

4. 

Die Beschwerdeschrift ist von der Partei selbst oder von einer Anwältin bzw. einem Anwalt zu ver­
fassen, welche oder welcher gemäss dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen 
und Anwälte vom 23. Juni 2000 (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung von Parteien 
vor Gericht berechtigt ist. 

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, das heisst, es ist 
a) anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und 
b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird. 

Die Beschwerde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn und soweit das Gericht sie gewährt. 

5. 

Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen unter Ziffer 2 bis 4 nicht entspricht wird nicht 
eingetreten. 

6. 

Eine Kopie des angefochtenen Entscheids ist der Beschwerdeschrift beizulegen. Allfällige Be­
weismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich einzureichen. 

7. 

Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst, die unterliegende Par­
tei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten 
zu bezahlen. 

8. 

Die Genehmigungsbeschlüsse und die einschlägigen Akten können während der Beschwerdefrist 
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bei der Abteilung Raumentwicklung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, Entfelderstras-
se 22, 5001 Aarau, eingesehen werden. 

Verteiler 
- Gemeinderat , Schulhausstrasse 33, 5116 Schinznach-Bad 
- Depar tement Bau, Verkehr und Umwel t 
- Abtei lung Raumentwick lung BVU (Original mit Akten) 
- Rechtsabtei lung BVU 
- Abtei lung Verkehr BVU 

Stephan Att iger 
Regierungsrat 


